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Aus dem Fischereigesetz für Binnenfischerei: 

 

I. Abschnitt 
Allgemeines 

§ 1 
Geltungsbereich 

(1) Die Fischerei ist nach den Bestimmungen dieses Gesetzes auszuüben. 

(2) Dieses Gesetz gilt für alle fließenden und stehenden Gewässer im Land mit Ausnahme jener Gewässer, 
die in den Geltungsbereich des Bodenseefischereigesetzes fallen. 

§ 2 
Ziele 

Ziele dieses Gesetzes sind 

 a) die Erhaltung, Schaffung und Wiederherstellung eines standortgerechten, artenreichen und gesunden 
Bestandes an Fischen und Flusskrebsen, 

 b) die Erhaltung, Verbesserung und Wiederherstellung der Lebensgrundlagen für diese Tiere, 

 c) der Schutz bedrohter Arten von Fischen und Flusskrebsen und 

 d) die Nachhaltigkeit der fischereilichen Nutzung der Gewässer. 

 

§ 4 
Fischereirecht 

(1) Das Fischereirecht ist die im Privatrecht begründete ausschließliche Befugnis, in jenem Gewässer, auf das 
sich das Recht räumlich erstreckt, Fische zu hegen, zu fangen, sich anzueignen und zu züchten. 

(2) Wenn das Fischereirecht nicht mit dem Eigentum an Grund und Boden verbunden ist, handelt es sich um 
ein selbständiges dingliches Recht. 

(3) Das Fischereirecht kann nur durch Eintragung in das Grundbuch erworben werden. 

(4) Das Grundbuchsgericht hat der Behörde Eintragungen in das Grundbuch nach Abs. 2 mitzuteilen. 

 

II. Abschnitt 
Fischereireviere 

 

§ 8 
Verpachtung der Fischereireviere 

(1) Fischereireviere, die vom Fischereiberechtigten nicht selbst bewirtschaftet werden, sind zu verpachten. 

(2) Das Fischereirevier darf nur verpachtet werden an: 

 a) natürliche Personen, die den Fischerausweis (§ 14) besitzen und zur Bewirtschaftung des Fischereireviers 
fachlich geeignet sind, oder 

 b) juristische Personen, deren vertretungsbefugte Organe den Fischerausweis (§ 14) besitzen und zur 
Bewirtschaftung des Fischereireviers fachlich geeignet sind. 

Die Landesregierung hat durch Verordnung die näheren Bestimmungen über die fachliche Eignung zu 
erlassen. 

(3) Das Fischereirevier darf nur als Ganzes verpachtet werden. Die Pachtdauer hat zehn Jahre zu betragen. 
Pachtverträge bedürfen der Schriftform. Nicht im Pachtvertrag enthaltene Vereinbarungen gelten als nicht 
abgeschlossen. 

(4) Der Fischereiberechtigte ist verpflichtet, den Pachtvertrag mindestens einen Monat vor Beginn der 
Pachtzeit der Behörde vorzulegen. Der Pachtvertrag wird mit dem vereinbarten Zeitpunkt rechtswirksam, 
wenn ihn die Behörde nicht innerhalb eines Monats beanstandet oder die Gründe für die Beanstandung 
innerhalb einer angemessen festzusetzenden Frist behoben werden. Diese Bestimmungen gelten auch für 
Änderungen rechtswirksamer Pachtverträge. 

(5) Wenn der Fischereiberechtigte sein Fischereirevier nicht nach Abs. 1 bis 3 verpachtet oder, im Falle der 
Selbstbewirtschaftung, seinen Pflichten nach § 9 Abs. 1 bis 3 nicht nachkommt, so hat die Behörde das 
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Fischereirevier im Wege einer öffentlichen Versteigerung auf Kosten des Fischereiberechtigten an den 
Meistbietenden zu verpachten. Der Pachterlös ist 

 a) bei Eigenrevieren entsprechend ihrem Anteil, 

 b) bei Gemeinschaftsrevieren entsprechend dem Ausmaß und der Güte der das Fischereirevier bildenden 
Fischgewässer auf die Fischereiberechtigten aufzuteilen. 

 

§ 11 
Fischereikataster 

(1) Die Behörde hat ein Verzeichnis der in ihrem Sprengel gelegenen Fischereireviere zu führen 
(Fischereikataster). Der Fischereikataster hat jedenfalls eine Beschreibung der Fischereireviere einschließlich 
allfälliger zugewiesener Fischgewässer, die Namen und Adressen der Fischereiberechtigten, der 
Bewirtschafter der Fischereireviere und allfälliger Fischereiverwalter sowie die Namen und Adressen der 
Fischereiaufseher zu enthalten. 

(2) Jeder hat das Recht, in den Fischereikataster während der Amtsstunden Einsicht zu nehmen, Abschriften 
anzufertigen und auf seine Kosten Kopien herstellen zu lassen. 

 

III. Abschnitt 
Ausübung der Fischerei 

§ 12*) 
Erlaubnis 

(1) Der Fischfang in einem Fischereirevier darf, soweit er nicht vom Bewirtschafter des Fischereireviers 
selbst ausgeübt wird, nur aufgrund einer vom Bewirtschafter des Fischereireviers schriftlich erteilten 
privatrechtlichen Erlaubnis ausgeübt werden. 

(2) Bei der Ausübung des Fischfangs ist die Erlaubnis und, soweit sie kein Lichtbild enthält, ein amtlicher 
Lichtbildausweis mitzuführen. Bei einer Erlaubnis, die länger als zwei Wochen gilt, ist der Fischerausweis 
nach § 14 mitzuführen. Die Urkunden sind dem Fischereiaufseher auf Verlangen vorzuweisen. 

(3) Wenn die Erlaubnis einen Vermerk nach § 13 Abs. 4 zweiter Satz enthält, darf der Fischfang nur in 
Begleitung einer Person ausgeübt werden, die zur Ausübung des Fischfangs fachlich geeignet ist. 

*) Fassung LGBl.Nr. 80/2016 

§ 13*) 
Erteilung der Erlaubnis 

(1) Die Erlaubnis ist für bestimmte Tage, Wochen oder für ein bestimmtes Kalenderjahr zu erteilen. An 
Personen, die das siebte Lebensjahr noch nicht vollendet haben, darf keine Erlaubnis erteilt werden. 

(2) Eine Erlaubnis, die länger als zwei Wochen gilt, darf nur an Personen erteilt werden, die zur Ausübung 
des Fischfangs fachlich geeignet sind und dies durch einen Fischerausweis nach § 14 nachweisen. An 
Personen mit Behinderung, die die fachliche Eignung nicht durch einen Fischerausweis nach § 14 nachweisen 
können, darf eine Erlaubnis unter der Voraussetzung erteilt werden, dass sie den Fischfang nur in Begleitung 
einer Person ausüben dürfen, die zur Ausübung des Fischfangs fachlich geeignet ist. 

(3) Die Landesregierung hat durch Verordnung die näheren Vorschriften über die fachliche Eignung zu 
erlassen. Darin ist insbesondere auch festzulegen,  

 a) dass die fachliche Eignung grundsätzlich durch eine Prüfung bei der Interessenvertretung der Fischer 
(§ 28) festzustellen ist; dies gilt nicht für die fachliche Eignung von Personen nach lit. b, 

 b) dass für Personen, die das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, sowie für Personen mit Behinderung 
geringere Anforderungen gelten,  

 c) dass die fachliche Eignung auch durch eine in einem anderen Bundesland, in einem anderen Mitgliedstaat 
der Europäischen Union oder des Europäischen Wirtschaftsraumes oder in der Schweiz mit Erfolg 
abgelegten Prüfung nachgewiesen werden kann, soweit diese im Wesentlichen jener nach lit. a 
gleichwertig ist, 

 d) welche Prüfungen anderer Bundesländer und Staaten nach lit. c und welche anderen 
Ausbildungsnachweise jedenfalls als im Wesentlichen gleichwertig mit der Prüfung nach lit. a anzusehen 
sind, 

 e) dass andere als mit Verordnung nach lit. d festgelegte Ausbildungsnachweise auf Antrag mit Bescheid 
der Landesregierung als Ersatz für die Prüfung nach lit. a anzuerkennen sind, soweit sie im Wesentlichen 
gleichwertig sind; 
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 f) dass wesentliche Unterschiede zur Prüfung nach lit. a durch Ablegung einer Eignungsprüfung 

ausgeglichen werden können. 

(4) Die Erlaubnis hat den Namen, das Geburtsdatum und den Wohnort des Inhabers, die Bezeichnung des 
Bewirtschafters des Fischereireviers sowie Angaben über das Gebiet, in dem der Fischfang ausgeübt werden 
darf, zu enthalten. Eine Erlaubnis, die länger als zwei Wochen gilt, hat bei Personen nach Abs. 2 zweiter Satz 
den Vermerk zu enthalten, dass der Fischfang nur in Begleitung einer Person ausgeübt werden darf, die zur 
Ausübung des Fischfangs fachlich geeignet ist. Die Behörde kann die Form und weitere Inhalte der Erlaubnis 
festlegen. 

(5) Über die erteilten Erlaubnisse sind Aufzeichnungen zu führen, in die der Behörde auf Verlangen Einsicht 
zu gewähren ist. Die Eintragungen haben die im Abs. 4 erster und zweiter Satz genannten Angaben zu 
enthalten. Werden für diese Aufzeichnungen von der Behörde amtliche Vordrucke aufgelegt, so sind diese 
zu verwenden. 

*) Fassung LGBl.Nr. 80/2016, 74/2021 

 

§ 15*) 
Besondere fischereipolizeiliche Vorschriften 

(1) Der Fischfang ist weidgerecht auszuüben. Er wird weidgerecht ausgeübt, wenn er 

 a) den fischereikundlichen Erkenntnissen und den Grundsätzen des Tierschutzes entspricht und 

 b) unter Verwendung allgemein als geeignet angesehener Fanggeräte, Fangvorrichtungen und Fangmittel 
und unter Anwendung allgemein als geeignet anerkannter Fangmethoden ausgeübt wird. 

(2) Die Fischerei ist so auszuüben, dass sie das Leben und die Gesundheit von Menschen nicht gefährdet, 
Sachen nicht beschädigt, ein standortgerechter, artenreicher und gesunder Fischbestand einschließlich seiner 
Lebensgrundlagen erhalten und den Grundsätzen des Naturschutzes entsprochen wird. Insbesondere ist die 
Fischerei, soweit Fischarten nach Art. 14 der Richtlinie 92/43/EWG zur Erhaltung der natürlichen 
Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen („FFH-Richtlinie“) geschützt sind, auf ein Ausmaß 
zu beschränken, dass für diese Arten der günstige Erhaltungszustand im Sinne dieser Richtlinie gewahrt oder 
wiederhergestellt wird. 

(3) Die Landesregierung kann zur Durchführung der Bestimmungen der Abs. 1 und 2 unter Beachtung der 
im § 2 festgelegten Ziele durch Verordnung insbesondere nähere Vorschriften erlassen über 

 a) die Art, Beschaffenheit und Verwendung der Fischereigeräte, Fangvorrichtungen und Fangmittel sowie 
die Beschränkung der Anwendung bestimmter Fangmethoden; 

 b) die Sorgfaltspflichten der Fischer beim Fang, beim Transport und bei der Hälterung; 

 c) die Verwendung elektrischer Fangvorrichtungen; 

 d) die Schonzeiten für die einzelnen Fischarten einschließlich des Verbotes oder der Beschränkung des 
Fischfangs während der Schonzeiten; 

 e) den Schutz der Fischlaichplätze, des Fischlaichs, der Fischbrut und des Winterlagers der Fische, die 
Festsetzung von Schongebieten und die Art des Laichfischfanges; 

 f) die Mindestfangmaße sowie die Behandlung untermaßiger oder während der Schonzeit gefangener 
Fische; 

 g) die Fischereiruhezeiten; 

 h) die Meldung der Fangergebnisse und Fischeinsätze; 

 i) die Beseitigung von Fischereiabfällen; 

 j) die Markierung von Fischen; 

 k) die Anzeige von Fischsterben und übertragbaren Fischkrankheiten. 

(4) In Verordnungen nach Abs. 3 kann festgelegt werden, dass für Zwecke der künstlichen Fischzucht, für 
wissenschaftliche Zwecke oder aus sonstigen besonders wichtigen Gründen durch Verordnung oder Bescheid 
der Behörde Ausnahmen von den Vorschriften nach Abs. 3 zugelassen werden können; insbesondere kann 
auch festgelegt werden, dass Ausnahmen im Hinblick auf eine nach Art. 14 oder 15 der FFH-Richtlinie 
geschützte Art zugelassen werden können, soweit dies mit Art. 16 dieser Richtlinie vereinbar ist. In der 
Verordnung ist zu berücksichtigen, dass die Ausnahmen den Grundsätzen des Abs. 1 und 2 und dem ins 
Landesrecht umzusetzenden Recht der Europäischen Union nicht widersprechen dürfen. 

(5) In einer Bewilligung nach Abs. 4 ist erforderlichenfalls durch Auflagen, Bedingungen und Befristungen 
sicherzustellen, dass die Bestimmungen der Abs. 1 oder 2 nicht verletzt werden. 

*) Fassung LGBl.Nr. 67/2019 
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V. Abschnitt 

Fischereiaufsicht 

 

§ 22*) 
Aufgaben und Befugnisse der Fischereiaufseher 

(1) Die Fischereiaufseher haben Übertretungen nach § 30 sowie Übertretungen nach dem Tierschutzgesetz, 
dem Jagdgesetz, dem Abfallgesetz und dem Gesetz über Naturschutz und Landschaftsentwicklung der 
Behörde unverzüglich anzuzeigen. Sie sind verpflichtet, Wahrnehmungen über Fischkrankheiten, 
Fischsterben und Wasserverunreinigungen unverzüglich der Behörde zu melden. 

(2) Die Fischereiaufseher haben bei der Ausübung ihrer Tätigkeit das Dienstabzeichen sichtbar zu tragen 
sowie den Dienstausweis mit sich zu führen und diesen bei Amtshandlungen auf Verlangen vorzuweisen. 

(3) Die Fischereiaufseher sind in Ausübung ihres Dienstes befugt, 

 a) fremde Grundstücke und Anlagen im notwendigen Ausmaß zu betreten, 

 b) Personen, welche den Fischfang ausüben oder verdächtig sind, eine Übertretung nach § 30 begangen zu 
haben, anzuhalten, zum Nachweis ihrer Identität und ihrer Berechtigung zur Ausübung des Fischfangs zu 
verhalten und die Fischereigeräte auf die Übereinstimmung mit den fischereipolizeilichen Vorschriften 
zu überprüfen, 

 c) die von den angehaltenen Personen mitgeführten Fischereigeräte, Behältnisse und Transportmittel zu 
durchsuchen. 

(4) Der Fischereiaufseher kann Personen, die bei Übertretungen nach § 30 auf frischer Tat betreten werden, 
auffordern, ihm zur Behörde zu folgen, wenn 

 a) sie ihm unbekannt sind, sich nicht ausweisen können und ihre Identität auch sonst nicht sofort feststellbar 
ist oder 

 b) begründeter Verdacht besteht, dass sie sich der Strafverfolgung zu entziehen versuchen werden, oder 

 c) sie trotz Abmahnung in der Fortsetzung der strafbaren Handlung verharren oder sie zu wiederholen 
suchen. 

*) Fassung LGBl.Nr. 74/2021 

 

VIII. Abschnitt 
Organisations-, Verfahrens-, Straf- und Übergangsbestimmungen*) 

*) Fassung LGBl.Nr. 67/2019 

 

§ 28*) 
Interessenvertretung der Fischer 

(1) Der Fischereiverband für das Land Vorarlberg ist die Interessenvertretung der Fischer. 

(2) Der Fischereiverband für das Land Vorarlberg hat neben den ihm durch dieses Gesetz sonst übertragenen 
Rechten und Pflichten die Aufgabe, die Fischereiinteressen im Sinne des Wasserrechtsgesetzes 1959 
wahrzunehmen. Außerdem kann die Landesregierung ihn durch Verordnung ermächtigen, Ausbildungskurse 
oder Prüfungen zum Nachweis der für den Fischfang, die Bewirtschaftung des Fischereireviers und die 
Fischereiaufsicht erforderlichen fachlichen Eignungen durchzuführen. 

(3) Der Fischereiverband für das Land Vorarlberg unterliegt bei der Erfüllung der ihm nach §§ 14 und 28 
Abs. 2 zweiter Satz übertragenen Aufgaben der Aufsicht der Landesregierung. In Ausübung ihres 
Aufsichtsrechtes kann ihm die Landesregierung Weisungen erteilen. Der Landesregierung sind auf Verlangen 
unverzüglich, längstens aber binnen zwei Wochen, alle zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen 
Auskünfte zu erteilen und die entsprechenden Unterlagen zu übermitteln. 

(4) Die Bestimmungen des Landwirtschaftskammergesetzes bleiben unberührt. 

*) Fassung LGBl.Nr. 80/2016, 67/2019 
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Aus der Fischereiverordnung für Binnengewässer: 

 

1. Abschnitt 
Fachliche Eignungen 

§ 1*) 
Fachliche Eignung zur Ausübung des Fischfanges 

(1) Zur Ausübung des Fischfanges fachlich geeignet ist, wer 

 a) die Vorarlberger Fischerprüfung erfolgreich abgelegt hat, oder 

 b) eine in einem anderen Bundesland, in einem anderen Mitgliedsstaat der Europäischen Union oder des 
Europäischen Wirtschaftsraumes oder in der Schweiz mit Erfolg abgelegte Fischerprüfung nachweisen 
kann, soweit diese im Wesentlichen mit der Vorarlberger Fischerprüfung gleichwertig ist, oder 

 c) die Fischereifacharbeiterprüfung erfolgreich abgeschlossen hat, oder 

 d) eine gemäß Abs. 7 als gleichwertig zur Fischerprüfung anerkannte Ausbildung absolviert hat, oder 

 e) eine in einem anderen Bundesland oder Staat nach lit. b mit Erfolg abgelegte Fischerprüfung nachweisen 
kann, die nicht im Wesentlichen mit der Vorarlberger Fischerprüfung gleichwertig ist, und eine 
Eignungsprüfung nach Abs. 6 nachweislich erfolgreich abgelegt hat. 

(2) Personen, die das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und Personen mit Behinderung gelten für 
den Fischfang auch dann als fachlich geeignet, wenn sie in den Grundzügen zur Ausübung des Fischfanges 
unterwiesen wurden. Die Unterweisung hat die in Abs. 3 angeführten Themenbereiche zu beinhalten. 

(3) Prüfungsgegenstände der Vorarlberger Fischerprüfung sind Fischkunde, Gewässerkunde, Gerätekunde 
und Fangtechnik, Fischhege, Weidgerechtigkeit und Tierschutz, Natur- und Umweltschutz sowie 
einschlägige fischereirechtliche Vorschriften, soweit sie für die ordnungsgemäße Ausübung des Fischfanges 
notwendig sind. 

(4) Der Fischereiverband für das Land Vorarlberg wird mit der Durchführung von Ausbildungskursen bzw. 
Unterweisungen und mit der Abnahme der Vorarlberger Fischerprüfung sowie der Eignungsprüfung zum 
Nachweis der für die Angelfischerei erforderlichen fachlichen Eignung betraut. 

(5) Als im Wesentlichen gleichwertig mit der Vorarlberger Fischerprüfung sind jedenfalls die 
Fischerprüfungen anderer Bundesländer und Staaten nach Abs. 1. lit. b anzusehen, die in der Anlage 3 
angeführt sind. 

(6) Bestehen wesentliche Unterschiede zwischen der Fischerprüfung anderer Bundesländer und Staaten nach 
Abs. 1 lit. b und der Vorarlberger Fischerprüfung, so können diese durch erfolgreiche Ablegung einer 
Eignungsprüfung ausgeglichen werden. Die Eignungsprüfung ist beim Fischereiverband für das Land 
Vorarlberg abzulegen. 

(7) Die Landesregierung hat auf Antrag mit Bescheid Ausbildungsnachweise als Ersatz für die Fischerprüfung 
anzuerkennen, soweit sie im Wesentlichen gleichwertig sind. 

*) Fassung LGBl.Nr. 102/2016, 80/2021, 65/2025 
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2. Abschnitt 

Vorschriften für die Ausübung der Fischerei 

1. Unterabschnitt 
Fanggeräte und deren Anwendung 

§ 7*) 
Weidgerechtes Verhalten 

 

(1) Das Angelgerät ist beim Fischen durch den Fischereiausübenden ständig zu beaufsichtigen. Das Reißen 
(Schlenzen oder Schränzen) ist untersagt. 

(2) Untermaßige oder während der Schonzeit gefangene Fische oder populationsbiologisch bedeutende große 
Laichtiere sind sorgfältig vom Angelhaken zu lösen und unverzüglich ins Gewässer zurückzusetzen. Sollte 
ein sorgfältiges Lösen vom Angelhaken nicht möglich sein, so ist die Schnur auf der Höhe des Maules 
abzuschneiden und der Fisch sodann schonend ins Wasser zurückzusetzen. 

(3) Fische, die sich der Fischer angeeignet hat, sind unmittelbar nach dem Fang auf möglichst schmerzlose 
und rasch wirksame Art zu töten. Das Hältern von gefangenen Fischen in Setzkeschern und dergleichen ist 
nicht zulässig. 

(4) Wenn in der Anlage 2 genannte Fische, für die weder Schonzeit noch Mindestmaß festgelegt sind, 
gefangen worden sind, dürfen diese ungeachtet der Fangmethode nicht in das Gewässer zurückgesetzt 
werden. 

*) Fassung LGBl.Nr. 102/2016, 73/2023 

 

§ 8*) 
Zugelassene Fanggeräte 

(1) Der Fischfang darf in Fließgewässern nur mit einer Angelrute, in stehenden Gewässern mit zwei 
Angelruten ausgeübt werden. In Fließgewässern der Forellen- und Äschenregion ist die stationäre 
Grundangelfischerei verboten. 

(2) Zugelassen sind Einerhaken mit oder ohne Widerhaken sowie Zwei- oder Dreiangel ohne Widerhaken. 
Ein Angelgerät darf bei Verwendung eines natürlichen Köders nur eine, bei Verwendung künstlicher Köder 
höchstens drei Anbissstellen aufweisen. Eine Kombination von natürlichem und künstlichem Köder ist 
untersagt. Lebende Fische und Fischlaich sind als Köder nicht gestattet. 

(3) Im Alpenrhein ist vom 1. Oktober bis 31. Jänner die Verwendung von Spinner, Blinker, Löffel, Wobbler, 
Jigs und Fischen als Köder verboten. 

(4) Edelkrebse dürfen nur in Baggerseen und Weihern gefangen werden. Als Fanggeräte dürfen nur 
Krebsreusen und Krebsteller verwendet werden. 

*) Fassung LGBl.Nr. 87/2014 

§ 9*) 
Köderfischfang 

(1) Der Fang von Köderfischen ist nur für den Eigengebrauch zulässig. Es dürfen nur solche Fischarten 
gefangen werden, für die keine Schonzeiten und keine Mindestmaße festgelegt sind. 

(2) Köderfische dürfen nur in den Gewässern gefangen werden, in denen sie als tote Köder wieder 
Verwendung finden. Ausgenommen davon sind die im Handel erhältlichen und konservierten Köderfische. 

(3) Der Fang von Köderfischen ist nur mit der Angelrute oder mit einer bezeichneten, höchstens 10 Liter 
fassenden Köderflasche bzw. Köderreuse, zulässig. 

*) Fassung LGBl.Nr. 87/2014 
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2. Unterabschnitt 

Fischerei für sonstige Zwecke 

 

§ 12 
Fischmarkierungen 

(1) Fischmarkierungen dürfen nur durch Organe der Behörde oder deren Beauftragte im Zuge von 
Untersuchungen für fischereiwissenschaftliche oder fischereiwirtschaftliche Zwecke durchgeführt werden. 

(2) Der Fang oder das Auffinden von markierten Fischen ist binnen einer Woche der Behörde zu melden. 
Dabei sind Ort, Zeit, Größe und Markierungsart, allenfalls auch Geschlecht und Markennummer anzugeben. 

 

3. Unterabschnitt 
Schonbestimmungen 

§ 14*) 
Schonzeiten und Mindestmaße 

(1) Für die nachstehend genannten Fischarten gelten in fließenden Gewässern folgende Schonzeiten und 
Mindestmaße: 

Fischart Schonzeit Mindestmaß 
Seeforelle 01.10. bis 28.02. 60 cm 
Bachforelle 01.10. bis 28.02. 22 cm 
Regenbogenforelle 01.10. bis 28.02. - 
Seesaibling 01.11 bis 31.12 - 
Äsche 01.02. bis 30.04. 35 cm 
Barbe 01.05. bis 15.06. 40 cm 
Elritze 01.04. bis 31.05. 8 cm 
Hasel 15.03. bis 31.05. 15 cm 
Nase 15.03. bis 31.05. 40 cm 
Schleie 01.05. bis 15.06. 25 cm 
Barsch 01.04. bis 20.05. - 
Hecht 01.04. bis 30.04. 40 cm 
Aal - 50 cm 
Trüsche 15.12. bis 15.03. 35 cm 

(2) Abweichend von Abs. 1 gelten im Alpenrhein folgende Schonzeiten und Mindestmaße: 

Fischart Schonzeit Mindestmaß 
Seeforelle 15.07. bis 31.01. 60 cm 
Bachforelle 01.10. bis 31.01. 25 cm 
Regenbogenforelle 01.10. bis 31.01. - 
Felchen ganzjährig - 
Seesaibling 01.11 bis 31.12 - 

Abweichend davon gilt für Bachforellen mit einem Fangmaß ab 50 cm eine Schonzeit vom 15.07. bis 31.01. 

(3) Für die nachstehend genannten Fischarten und Flusskrebse gelten in stehenden Gewässern folgende 
Schonzeiten und Mindestmaße: 

Fisch- / Krebsart Schonzeit Mindestmaß 
Bachforelle 01.11. bis 28.02. 25 cm 
Regenbogenforelle - 25 cm 
Seesaibling 01.10. bis 31.01. 25 cm 
Brachse 01.05. bis 31.05. 25 cm 
Elritze 01.04. bis 31.05. 8 cm 
Karpfen 01.05. bis 31.05. 35 cm 
Schleie 01.05. bis 15.06. 25 cm 
Barsch 01.04. bis 20.05. - 
Zander 01.04. bis 31.05. 40 cm 
Hecht 01.04. bis 30.04. 40 cm 
Edelkrebs 01.10. bis 31.07. 12 cm 

Abweichend davon gilt in stehenden Gewässern oberhalb von 1.500 m Seehöhe für Bachforellen und Seesaiblinge 
ein Mindestmaß von 22 cm. 
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(4) Die Länge wird bei Fischen von der Kopfspitze bis zum Ende der zusammengelegten Schwanzflosse, 
bei Krebsen von der vorderen Spitze des Kopfpanzers bis zum Ende des Schwanzes bei flach 
ausgebreitetem Hinterleib gemessen. 

(5) Ganzjährig geschont sind Groppe, Strömer, Bitterling, Schneider, Bachschmerle, Gründling, 
Moderlieschen, Dohlen- und Steinkrebs. 

*) Fassung LGBl.Nr. 87/2014, 102/2016, 73/2023, 65/2025 

       

      § 15 

Fischfang in Fischaufstiegshilfen 

In Fischaufstiegshilfen wie Fischpässen, Fischtreppen und Umgehungsgerinnen ist die Ausübung des 
Fischfanges verboten. 

 

4. Unterabschnitt 
Fischgesundheit 

§ 16 
Fischkrankheiten, Fischsterben und Fischereiabfälle 

(1) Jeder Angler, Bewirtschafter, Fischereiaufseher und Fischzüchter hat das Auftreten von 
Fischkrankheiten, Fisch- und Krebssterben unverzüglich der Behörde zu melden. 

(2) Die im Abs. 1 genannten Personen haben tot aufgefundene Fische dem Gewässer zu entnehmen und 
schadlos zu beseitigen. 

(3) Beim Fischfang anfallende Fischereiabfälle und kranke Fische dürfen nicht in das Gewässer gegeben 
oder am Ufer zurückgelassen werden. 

 

5. Unterabschnitt 
Besatzmaßnahmen 

 

§ 19*) 
Meldung der Fangergebnisse und der Fischeinsätze 

(1) Jeder Angler hat jeden Fischgang und die Fangergebnisse zu melden. Dabei hat er die vom 
Bewirtschafter ausgehändigten Formulare zu verwenden. Diese haben jedenfalls Datum des Fischganges, 
Fischart, Anzahl der Fische, Fischgröße sowie Revier zu enthalten. 

(2) Der Bewirtschafter hat über jeden Fischbesatz Aufzeichnungen zu führen, aus denen jedenfalls Datum, 
Einsatzort, Fischart, Menge und Fischgröße ersichtlich sind. 

(3) Der Bewirtschafter hat bis zum 1. März des darauf folgenden Jahres der Behörde die Ergebnisse der 
Fang- und Besatzstatistik getrennt nach Revieren und Abschnitten zur Kenntnis zu bringen. Dabei sind 
die von der Behörde zur Verfügung gestellten Formulare zu verwenden. 

(4) Nach Maßgabe vorhandener technischer Möglichkeiten können die Aufzeichnungen, Bekanntgaben, 
Eintragungen, Meldungen und Übermittlungen, nach Abs. 1 bis 3 in elektronischer Form erfolgen. 

*) Fassung LGBl.Nr. 87/2014, 74/2024 

 

 

 

 

 

 

 



Auszüge aus dem Fischereigesetz, Bodenseefischereigesetz und den dazugehörigen 

Verordnungen 
Kursunterlagen zur „fachlichen Eignung für den Fischfang“ Stand: 2026-01-10 

 
 

Aus dem Bodenseefischereigesetz: 

1. Abschnitt 
Allgemeine Bestimmungen 

 

§ 2*) 
Begriffsbestimmungen 

Im Sinne dieses Gesetzes gilt als 

 a) Bodensee der Obersee einschließlich des Überlinger Sees, ausgenommen der ausländische Teil der Halde; 

 b) Halde der an das Ufer anschließende Teil des Bodensees, dessen Wassertiefe bei mittlerem Wasserstand 
25 m nicht übersteigt; 

 c) Hoher See der außerhalb der Halde gelegene Teil des Bodensees; 

 d) Fische sämtliche Fisch-, Flusskrebs- und Muschelarten; 

 e) Fischerei das Hegen, Fangen, und Aneignen von Fischen, Flusskrebsen und Muscheln; 

 f) Berufsfischerei die regelmäßig und in der Absicht ausgeübte Fischerei, einen Ertrag oder sonstigen 
wirtschaftlichen Vorteil zu erzielen; 

 g) Angelfischerei die zur Freizeitgestaltung, insbesondere zur Erholung, ausgeübte Fischerei. 

*) Fassung LGBl.Nr. 81/2016, 67/2019 

2. Abschnitt 
Ausübung der Fischerei 

1. Unterabschnitt 
Allgemeines 

§ 3*) 
Berechtigung, Art der Ausübung 

(1) Die Fischerei darf nur aufgrund eines Haldenpatentes (§ 6 Abs. 1), eines Hochseepatentes (§ 6 Abs. 1), 
eines Alterspatentes (§ 6 Abs. 1), einer Gehilfenkarte (§ 9 Abs. 1) oder einer Erlaubnis zur Angelfischerei (§ 
10 Abs. 1) ausgeübt werden. Überdies kann die Behörde nach Anhörung des Fischereiberechtigten für 
Zwecke der künstlichen Fischzucht oder für wissenschaftliche Zwecke durch schriftlichen Bescheid die 
Ausübung der Fischerei im erforderlichen Ausmaß bewilligen. 

(2) Die Fischerei ist so auszuüben, dass das Leben und die Gesundheit von Menschen nicht gefährdet, den 
Grundsätzen des Tierschutzes und den fischereikundlichen Erkenntnissen entsprochen, ein wertvoller und 
artenreicher Bestand an Fischen einschließlich ihrer Lebensgrundlagen erhalten und die sonst im und am 
Bodensee lebende Tierwelt nicht mehr als notwendig beeinträchtigt wird. Insbesondere ist die Fischerei, 
soweit Fischarten nach Art. 14 der Richtlinie 92/43/EWG zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie 
der wildlebenden Tiere und Pflanzen („FFH-Richtlinie“) geschützt sind, auf ein Ausmaß zu beschränken, 
dass für diese Arten der günstige Erhaltungszustand im Sinne dieser Richtlinie gewahrt oder wiederhergestellt 
wird. 

(3) Fischarten, die im Bodensee oder in seinen Zuflüssen nicht heimisch sind, dürfen dort nur mit Bewilligung 
der Landesregierung eingesetzt werden. Die Bewilligung darf, erforderlichenfalls unter Vorschreibung von 
Auflagen, Bedingungen und Befristungen, nur erteilt werden, wenn durch das Einsetzen Vorteile für den 
Fischbestand im Bodensee zu erwarten sind und die natürlichen Lebensräume in ihrem natürlichen 
Verbreitungsgebiet sowie die einheimischen wild lebenden Tier- und Pflanzenarten nicht geschädigt werden; 
Beschränkungen für das Einsetzen aufgrund der Verordnung (EU) Nr. 1143/2014 über die Prävention und 
das Management der Einbringung und Ausbreitung invasiver gebietsfremder Arten sind zu beachten. 

*) Fassung LGBl.Nr. 36/2004, 81/2016, 67/2019 

 

§ 5*) 
Mitführen von Urkunden 

Bei der Ausübung der Fischerei sind die aufgrund dieses Gesetzes ausgestellten Urkunden (§§ 3 Abs. 1 und 
3, 6 Abs. 1, 9 Abs. 1, 10 Abs. 1 und 11a Abs. 1) und, soweit sie kein Lichtbild enthalten, ein Identitätsausweis 
mitzuführen und den Organen der Fischereiaufsicht auf Verlangen vorzuweisen. Diese Ausweispflicht besteht 
auf dem Hohen See auch gegenüber Fischereiaufsichtsorganen der anderen Bodenseeuferstaaten. 
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*) Fassung LGBl.Nr. 81/2016 

3. Unterabschnitt 
Angelfischerei 

§ 10*) 
Erlaubnis 

(1) Die Angelfischerei darf nur aufgrund einer vom Fischereiberechtigten schriftlich erteilten 
privatrechtlichen Erlaubnis ausgeübt werden. Der Fischereiberechtigte kann andere Personen, insbesondere 
Fischereivereine, zur Erteilung der Erlaubnis ermächtigen. 

(2) Die Erlaubnis ist für die Fischerei vom Ufer aus, von einem Boot aus oder für beides zu erteilen. Sie 
berechtigt, sofern der Fischereiberechtigte nicht Einschränkungen verfügt, zur Ausübung der Angelfischerei 
im Gebiet des Fischereiberechtigten, der die Erlaubnis erteilt hat. Eine Erlaubnis für die Fischerei vom Boot 
aus berechtigt auch zur Ausübung der Angelfischerei auf dem Hohen See außerhalb der Gebiete der 
Fischereiberechtigten. 

(3) Die Landesregierung hat nach Maßgabe der fischereiwirtschaftlichen Verhältnisse am Bodensee und unter 
Berücksichtigung der fischereitechnischen Entwicklung nach Anhörung des Fischereirevierausschusses für 
den Bodensee durch Verordnung Art und Anzahl der Fischereigeräte zu bestimmen, die aufgrund einer 
Erlaubnis zur Ausübung der Angelfischerei benützt werden dürfen. 

(4) Soweit es die fischereiwirtschaftlichen Verhältnisse am Bodensee erfordern, hat die Landesregierung nach 
Anhörung des Fischereirevierausschusses für den Bodensee durch Verordnung festzulegen, an wie viele 
Personen die Erlaubnis von den einzelnen Fischereiberechtigten höchstens erteilt werden darf. 

(5) Wenn die Erlaubnis einen Vermerk nach § 11 Abs. 4 zweiter Satz enthält, darf der Fischfang nur in 
Begleitung einer Person ausgeübt werden, die zur Ausübung des Fischfangs fachlich geeignet ist. 

*) Fassung LGBl.Nr. 81/2016 

§ 11*) 
Erteilung der Erlaubnis 

Untersagung der Angelfischerei 

(1) Die Erlaubnis ist für bestimmte Tage oder Wochen oder für ein bestimmtes Kalenderjahr zu erteilen. An 
Personen, die das 7. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, darf keine Erlaubnis erteilt werden. Die Erlaubnis 
für die Fischerei vom Boot aus darf an Personen, die das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, nur 
erteilt werden, wenn eine schriftliche Erklärung vorliegt, in der sich der gesetzliche Vertreter verpflichtet, 
dafür zu sorgen, dass der Inhaber der Erlaubnis die Fischerei vom Boot aus nur unter Aufsicht einer über 16 
Jahre alten Person ausüben wird. 

(2) Eine Erlaubnis, die länger als zwei Wochen gilt, darf nur an Personen erteilt werden, die zur Ausübung 
des Fischfangs fachlich geeignet sind und dies durch einen Fischerausweis nach § 11a nachweisen. An 
Personen mit Behinderung, die die fachliche Eignung nicht nachweisen können, darf eine Erlaubnis unter der 
Voraussetzung erteilt werden, dass sie den Fischfang nur in Begleitung einer Person ausüben dürfen, die zur 
Ausübung des Fischfangs fachlich geeignet ist. 

(3) Die Landesregierung hat durch Verordnung die näheren Vorschriften über die fachliche Eignung zu 
erlassen. Darin ist insbesondere auch festzulegen, 

 a) dass die fachliche Eignung grundsätzlich durch eine Prüfung beim Fischereiverband für das Land 
Vorarlberg (§ 18a) festzustellen ist; dies gilt nicht für die fachliche Eignung von Personen nach lit. b, 

 b) dass für Personen, die das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, sowie für Personen mit Behinderung 
geringere Anforderungen gelten, 

 c) dass die fachliche Eignung auch durch eine in einem anderen Bundesland, in einem anderen Mitgliedstaat 
der Europäischen Union oder des Europäischen Wirtschaftsraumes oder in der Schweiz mit Erfolg 
abgelegten Prüfung nachgewiesen werden kann, soweit diese im Wesentlichen jener nach lit. a 
gleichwertig ist, 

 d) welche Prüfungen anderer Bundesländer und Staaten nach lit. c und welche anderen 
Ausbildungsnachweise jedenfalls als im Wesentlichen gleichwertig mit der Prüfung nach lit. a anzusehen 
sind, 

 e) dass andere als mit Verordnung nach lit. d festgelegte Ausbildungsnachweise auf Antrag mit Bescheid 
der Landesregierung als Ersatz für die Prüfung nach lit. a anzuerkennen sind, soweit sie im Wesentlichen 
gleichwertig sind, 

 f) dass wesentliche Unterschiede zur Prüfung nach lit. a durch Ablegung einer Eignungsprüfung 
ausgeglichen werden können. 
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(4) Die Erlaubnis hat den Namen, die Geburtsdaten und den Wohnort des Inhabers, die Bezeichnung des 
Fischereiberechtigten sowie Angaben über das Gebiet, in dem die Angelfischerei ausgeübt werden darf, und 
die Gültigkeitsdauer zu enthalten. Eine Erlaubnis, die länger als zwei Wochen gilt, hat bei Personen nach 
Abs. 2 zweiter Satz den Vermerk zu enthalten, dass der Fischfang nur in Begleitung einer Person ausgeübt 
werden darf, die zur Ausübung des Fischfangs fachlich geeignet ist. Für die Erteilung der Erlaubnis sind 
Vordrucke zu verwenden, die den Fischereiberechtigten von der Behörde gegen Ersatz der Kosten zur 
Verfügung zu stellen sind. 

(5) Über die erteilten Erlaubnisse sind Aufzeichnungen zu führen, in die der Behörde und den Organen der 
Fischereiaufsicht auf Verlangen Einsicht zu gewähren ist. Die Eintragungen haben die im Abs. 4 erster und 
zweiter Satz genannten Angaben zu enthalten. Werden für diese Aufzeichnungen von der Behörde amtliche 
Vordrucke aufgelegt, so sind diese zu verwenden. 

(6) Die Behörde kann Personen, welche die Voraussetzungen im Sinne des § 8 Abs. 1 lit. h und i nicht 
erfüllen, mit Bescheid die Ausübung der Angelfischerei für die Dauer des Vorliegens dieser Gründe 
untersagen. Die Untersagung ist den Fischereiberechtigten und den zur Erteilung der Erlaubnis ermächtigten 
Personen (§ 10 Abs. 1 zweiter Satz) mitzuteilen. Personen, denen die Ausübung der Angelfischerei untersagt 
ist, darf keine Erlaubnis erteilt werden. Inhaber einer gültigen Erlaubnis haben diese im Falle der Untersagung 
unverzüglich der Behörde zurückzustellen. Zur Durchsetzung dieser Verpflichtung ist die Ausübung 
unmittelbarer Befehls- und Zwangsgewalt zulässig. 

*) Fassung LGBl.Nr. 81/2016, 75/2021 

 

3. Abschnitt 
Fischereiaufsicht 

 

§ 13*) 
Dienstausweis und Dienstabzeichen 

(1) Den Organen der Fischereiaufsicht ist von der Behörde, die sie bestellt, ein Dienstausweis und ein 
Dienstabzeichen auszufolgen. 

(2) Die Dienstausweise müssen mit einem Lichtbild versehen sein und den Namen, die Geburtsdaten sowie 
Angaben über das zugewiesene Fischereiaufsichtsgebiet enthalten. Die Dienstabzeichen haben das 
Landeswappen und die Aufschrift „Staatlicher Fischereiaufseher“ (§ 12 Abs. 2) bzw. „Fischereischutzorgan“ 
(§ 12 Abs. 3) zu enthalten. Die Landesregierung hat durch Verordnung nähere Bestimmungen über den Inhalt 
und die Form der Dienstausweise und der Dienstabzeichen zu erlassen. 

(3) Die Organe der Fischereiaufsicht haben in Ausübung ihres Dienstes das Dienstabzeichen zu tragen und 
den Dienstausweis mitzuführen. Mit diesem haben sie sich auf Verlangen gegenüber den von ihren 
Amtshandlungen betroffenen Personen auszuweisen. 

(4) Wird die Bestellung widerrufen (§ 12 Abs. 6), so sind der Dienstausweis und das Dienstabzeichen 
unverzüglich der Behörde zurückzugeben. Zur Durchsetzung dieser Verpflichtung ist die Ausübung 
unmittelbarer Befehls- und Zwangsgewalt zulässig. 

*) Fassung LGBl.Nr. 75/2021 
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Aus der Verordnung über die Ausübung der Fischerei am Bodensee: 

 

2. Abschnitt 
Vorschriften für die Angelfischerei 

 

§ 16c*) 
Zugelassene Fanggeräte 

(1) Die Angelfischerei darf nur mit den nachstehend genannten Fanggeräten ausgeübt werden: 

Angelgeräte (§ 17), 

Hamen (§ 18), 

Köderflasche (§ 19), 

Kescher (§ 20). 

(2) Beim Fischen mit den für die Angelfischerei zugelassenen Fanggeräten soll von Netzen, Reusen und 
Legschnüren ein Mindestabstand von 25 Metern eingehalten werden, um Schäden an Gerätschaften und eine 
Verletzungsgefahr durch Angelhaken für Dritte zu vermeiden. 

*) Fassung LGBl.Nr. 31/1990, 78/1997, 112/2016, 80/2019 

§ 17*) 
Angelgeräte 

(1) Angelgeräte (Anbissstelle und Schnur mit oder ohne Rute) dürfen, soweit im Folgenden nichts anderes 
bestimmt ist, höchstens zwei Anbissstellen aufweisen. Bei der Hegene sind höchstens fünf Anbissstellen 
zulässig. Bei der Ausübung der Angelfischerei vom Boot aus muss an Angeln mit mehr als einer Anbissstelle 
die Hakenweite an Einzelhaken mindestens 6 mm betragen. 

(2) Bei der Schleppangelfischerei dürfen pro Fischer und Boot insgesamt höchstens acht Anbissstellen 
verwendet werden. Zugelassen sind Einerhaken mit oder ohne Widerhaken sowie Zwei- und Dreiangel ohne 
Widerhaken. Vom 1. November, 12.00 Uhr, bis 10. Jänner, 12.00 Uhr, ist die Schleppangelfischerei verboten. 
Von unter Segel fahrenden Booten aus dürfen Schleppangeln nicht verwendet werden. 

(3) Die Anbissstellen (Angelhaken) müssen mit natürlichen oder künstlichen Ködern versehen sein. 

(4) Das Reißen (Schlenzen oder Schränzen) sowie das Werfen mit der Hegene ist untersagt. 

(5) Gleichzeitig dürfen von einem Fischer höchstens zwei Angelgeräte ausgelegt werden. Neben der Hegene 
darf gleichzeitig kein weiteres Angelgerät verwendet werden. 

(6) Die Angelgeräte sind beim Fischen durch den Fischereiausübenden ständig zu beaufsichtigen. 

*) Fassung LGBl.Nr. 31/1990, 50/1991, 78/1997, 37/2002, 91/2009, 74/2010, 59/2013, 74/2023 

§ 18 
Hamen 

(1) Die Seitenlänge des Hamens darf höchstens einen Meter, die Maschenweite höchstens 14 mm betragen. 

(2) Der Hamen darf nur zum Fang von Köderfischen für den eigenen Bedarf verwendet werden. 

(3) Die Verwendung des Hamens vom fahrenden Boot aus ist untersagt. 

§ 19 
Köderflasche 

Die Köderflasche ist mit dem Namen des Auslegers zu versehen und darf nur zum Fang von Köderfischen 
für den eigenen Bedarf verwendet werden. Der Rauminhalt der Köderflasche darf 10 l nicht überschreiten. 

§ 20*) 
Kescher 

Die Anlandung gefangener Fische darf ausschließlich mittels eines Keschers (Feumer, Schöpfbehren) 
erfolgen. Für andere Zwecke darf der Kescher nicht verwendet werden. 

*) Fassung LGBl.Nr. 81/2012 
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3. Abschnitt 

Gemeinsame Bestimmungen für die Berufs- und Angelfischerei 

§ 21*) 
Schonzeiten und Schonmaße 

(1) Für die nachstehend genannten Fischarten gelten folgende Schonzeiten und Schonmaße: 

Fischart Schonzeit Schonmaß 
Felchen (alle Formen) ganzjährig - 
Äsche 1.02. - 30.04. 35 cm 
Forellen 1.11. - 10.01. 60 cm 
Regenbogenforelle - - 
Seesaibling (Rötel) 1.11. - 31.12. - 
Zander 1.04. - 31.05. 40 cm 
Barsch 20.04. - 10.05. - 
Karpfen 1.05. - 15.06. 25 cm 
Schleie 1.05. - 15.06. 20 cm 
Aal - 50 cm 

(2) Abweichend vom Abs. 1 gelten 

 a) im österreichischen Anteil am Alten Rhein ab der Verlängerung des ersten rechtsseitigen Buhnendammes 
sowie im Neuen Rhein von Flusskilometer 90,8 (rechtwinklige Verlängerung der 
Dornbirnerachmündung) bis 440 m unterhalb der Eisenbahnbrücke Lustenau – St. Margrethen für See-, 
Bach- und Regenbogenforellen folgende Schonzeiten und Schonmaße: 

Fischart Schonzeit Schonmaß 
Seeforelle 15.07. - 31.01. 60 cm 
Bachforelle 1.10. - 31.01. 25 cm 
Bachforelle über 40 cm 15.07. - 31.01. - 
Regenbogenforelle 1.10. - 31.01. - 

 b) in der Bregenzerach vom Schwellwuhr (oberhalb der Mündung) bis zur Gemeindegrenze Hard-Lauterach, 
in der Dornbirnerach von der Mündung bis zur Gemeindegrenze Hard-Fußach sowie für alle Gewässer 
zwischen dem Alten und Neuen Rhein für See-, Bach- und Regenbogenforellen folgende Schonzeiten und 
Schonmaße: 

Fischart Schonzeit Schonmaß 
Seeforelle 15.07. - 28.02. 60 cm 
Bachforelle 1.10. - 28.02. 22 cm 
Regenbogenforelle 1.10. - 28.02. - 

(3) Die Schonzeiten beginnen und enden jeweils um 12.00 Uhr der im Abs. 1 angegebenen Tage. 

(4) Während der Schonzeit dürfen auf die betreffende Fischart keine gezielten Fänge durchgeführt werden. 

(5) Das Schonmaß ist eingehalten, wenn der Abstand zwischen der Kopfspitze und dem Ende der 
zusammengelegten Schwanzflosse das im Abs. 1 festgesetzte Maß nicht unterschreitet. Zum Messen dieses 
Abstandes sind geeignete Hilfsmittel mitzuführen. 

(6) Mit Reusen, Trappnetzen oder Angelfischereigeräten während ihrer Schonzeit gefangene oder 
untermaßige Fische sind unverzüglich und sorgfältig vom Fanggerät zu nehmen und in das Wasser zurückzusetzen; 
gefangene Kaulbarsche sind anzulanden. 

(7) Fische, die sich der Fischer mittels Angelgerät angeeignet hat, sind unmittelbar nach dem Fang auf 
möglichst schmerzlose und rasch wirksame Art zu töten. Die Regelung des § 21b bleibt davon unberührt. Das 
Hältern von gefangenen Fischen in Setzkeschern und dergleichen ist nicht zulässig. 

(8) Als Köderfische dürfen nur Kaulbarsche und Weißfische verwendet werden, die aus dem Bodensee 
stammen, und für die weder Schonmaß noch Schonzeit festgesetzt sind. Das Mitführen von lebenden Köderfischen 
sowie die Verwendung von lebenden Köderfischen und von Fischeiern als Köder ist untersagt. 

*) Fassung LGBl.Nr. 56/1987, 31/1990, 50/1991, 78/1997, 50/1999, 37/2002, 78/2003, 55/2006, 71/2007, 
91/2009, 74/2010, 67/2014, 112/2016, 80/2019, 74/2023, 68/2025 
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§ 21a*) 

Schongebiete für aufsteigende Seeforellen 
und Zanderlaichplätze 

(1) Im Mündungsbereich der Bregenzerach wird folgende Fläche* zum Schongebiet für aufsteigende 
Seeforellen erklärt: 

Seitliche Begrenzungen: Östlich in gerader Linie vom landseitigen Grenzpunkt der Fischereireviere Hard und 
Bregenz über das Seezeichen Nr. 78 sowie westlich in gerader Linie vom nördlichen Molenkopf des Harder 
Kiesschiffhafens über das Seezeichen Nr. 80; 

Seeseitige Begrenzung: 50 m seewärts der Verbindungslinie der Seezeichen Nr. 78, 79 und 80; 

Landseitige Begrenzung: Schwellwuhr (Sohlrampe) in der Bregenzerach oberhalb der Mündung. 

(2) In der Zeit vom 15. Juli bis 15. September und vom 1. November bis 10. Jänner sind in dem im Abs. 1 
beschriebenen Bereich folgende Maßnahmen verboten: 

 a) das Fangen und Anlanden von Forellen, 

 b) die Verwendung von Bodennetzen und Trappnetzen, 

 c) die Schleppangelfischerei und 

 d) die Verwendung von forellenfängigen Geräten mit künstlichen Ködern und toten Köderfischen. 

(3) Im Mündungsbereich der Goldach wird folgende Fläche** zum Schongebiet für aufsteigende Seeforellen 
erklärt: 

Tiefenmäßige Begrenzungen im Hohen See: Von der 25 m-Tiefenlinie bis zur 40 m-Tiefenlinie; 

Seitliche Begrenzungen: Südöstlich durch eine Linie vom schwarz-weissen Fischereipfahl am Ufer im 
rechten Winkel zum Ufer in den See hinaus sowie nordwestlich durch eine Linie vom privaten Kleinhafen 
zwischen Goldachmündung und Bad Horn im rechten Winkel zum Ufer aus in den See hinaus. 

(4) Vom 1. November bis 31. Jänner ist in dem im Abs. 3 beschriebenen Bereich die Ausübung jeglicher 
Fischerei verboten. 

(5) Folgende Flächen*** werden als Zanderlaichplätze ausgewiesen: 

 a) Fußacher Bucht mit seeseitiger Begrenzung: Linie nordöstlicher Punkt Rohrspitz in östlicher Richtung 
zum Ende des Schutzdammes der Lagune, inklusive der Schwedenschanze und der alten Mündung der 
Dornbirnerach; 

 b) westlich der Rheinvorstreckung: im Anschluss an das Gebiet Fußacher Bucht (lit. a), seewärts des 
Schutzdammes der Lagune zwischen linkem Rheindamm und der Begrenzung der Schifffahrtsrinne bis 
zur Line Ende des Rheindammes und dem äußersten Pfahl der Schiffahrtsrinne; 

 c) Mündungsbereich Dornbirnerach: Südlich der Linie Dampferanlegestelle Hohentwil (am rechten 
Rheindamm) zum nördlichen Ende des grünen Dammes; 

 d) Harder Binnenbecken, inklusive dem Fischteich und der Lauterach bis zur Brücke Allmendestraße; 

 e) Mündungsbereich Bregenzerach: seitliche Begrenzungen: Östlich in gerader Linie vom landseitigen 
Grenzpunkt der Fischereireviere Hard und Bregenz über das Seezeichen Nr. 78 sowie westlich in gerader 
Linie vom nördlichen Molenkopf des Harder Industriehafens über das Seezeichen Nr. 80; seeseitige 
Begrenzung: 50 m seewärts der Verbindungslinie der Seezeichen Nr. 78, 79 und 80; landseitige 
Begrenzung: Schwellwuhr (Sohlrampe) in der Bregenzerach oberhalb der Mündung.1 

(6) In der Zeit vom 1. April, 12:00 Uhr, bis 31. Mai, 12:00 Uhr, sind in dem im Abs. 5 beschriebenen Bereich 
folgende Befischungsmethoden verboten: 

 a) die Verwendung von Bodennetzen, 

 b) die Schleppangelfischerei, 

 c) die Verwendung von Wurfruten mit künstlichen Ködern und toten Köderfischen und 

 d) die Verwendung von Zockangeln. 

*) Fassung LGBl.Nr. 37/2002, 78/2003, 71/2007, 59/2013, 67/2014, 112/2016, 74/2018 

 

§ 21b*) 
Mengenmäßige Beschränkung des Fischfanges 

(1) Fischer mit Angelgeräten dürfen an einem Tag höchstens 30 Barsche fangen. In der Zeit vom 10. Mai bis 
15. September sind Barsche über 13 cm Länge und in der übrigen Zeit alle Barsche anzulanden. 

(2) Fischer mit Angelgeräten dürfen an einem Tag höchstens fünf Seesaiblinge fangen. Alle gefangenen 
Seesaiblinge sind anzulanden. 



Auszüge aus dem Fischereigesetz, Bodenseefischereigesetz und den dazugehörigen 

Verordnungen 
Kursunterlagen zur „fachlichen Eignung für den Fischfang“ Stand: 2026-01-10 

 
*) Fassung LGBl.Nr. 58/1984, 56/1985, 50/1999, 37/2002, 59/2013, 67/2014, 112/2016, 74/2018, 80/2019, 
74/2023 

 

§ 22*) 
Fischereizeiten 

(1) Das Setzen und Heben der Fanggeräte für die Berufsfischerei sowie die Ausübung der Angelfischerei sind 
von einer Stunde vor Sonnenaufgang bis eine Stunde nach Sonnenuntergang erlaubt. Maßgeblich sind die 
Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten, die von der Wetterwarte Konstanz herausgegeben werden. 
Vom 1. September bis zum Tag der Umstellung der Sommerzeit auf die Normalzeit gilt für das Setzen und 
Heben der Fanggeräte der Berufsfischerei die Zeitangabe des Sonnenaufganges vom 1. September. 

(2) Der Fang von Aalen und Raubfischen (Wels, Hecht, Barsch und Zander) vom Ufer aus ist bis 01.00 Uhr 
gestattet. 

(3) Abweichend von der zeitlichen Beschränkung des Abs. 1 ist im Gemeindegebiet von Bregenz die 
Ausübung der Angelfischerei vom Ufer aus in den in der zeichnerischen Darstellung des Amtes der 
Landesregierung vom 20.05.2011, Zl. Va-3310, ausgewiesenen Abschnitten des Uferbereiches vom 
Fischerhafen (Bilgeribach) bis zum Wocherhafen**) in der Zeit vom 1. Juni bis 30. September von 10:00 Uhr 
bis 20:00 Uhr verboten. 

*) Fassung LGBl.Nr. 78/1997, 50/1999, 74/2010, 30/2011, 67/2014, 112/2016, 96/2017, 82/2022 

 

§ 24*) 
Fischereiabfälle 

Beim Fischfang anfallende Fischereiabfälle und kranke Fische dürfen nicht in das Gewässer gegeben oder 
am Ufer zurückgelassen werden. 

*) Fassung LGBl.Nr. 85/2020 

  

§ 26*) 
Meldung der Fangergebnisse 

(1) Die Berufsfischer haben die Fangergebnisse nach Art und Gewicht jeweils am Fangtag in eine Fangliste 
einzutragen und die Fangliste jeweils bis zum 10. des folgenden Monats der Behörde zu übermitteln. 

(2) Die Inhaber einer Erlaubnis zur Ausübung der Angelfischerei haben eine Fangliste zu führen. Darin ist 
jeder Fischgang unmittelbar zu Beginn des Fischens mit Datum einzutragen. Alle gefangenen Seesaiblinge 
sind unmittelbar nach dem Fang dauerhaft und unauslöschlich einzutragen. Gefangene Fische der übrigen 
Arten sollen ebenfalls unmittelbar nach dem Fang eingetragen werden, sind aber jedenfalls spätestens vor 
Verlassen des Fangplatzes nach Art, Stückzahl und erforderlichenfalls Gesamtgewicht in die Fangliste 
einzutragen. Diese Fanglisten sind spätestens bis zum 31. Dezember desselben Jahres dem 
Fischereiberechtigten zu übermitteln. Dieser hat die Gesamtfangergebnisse sowie die Anzahl der Fischgänge 
bis zum 31. Jänner des folgenden Jahres der Behörde schriftlich bekannt zu geben. 

(3) Für die Meldung der Fangergebnisse sind Vordrucke zu verwenden, die von der Behörde gegen Ersatz 
der Kosten zur Verfügung zu stellen sind. 

(4) Nach Maßgabe vorhandener technischer Möglichkeiten können die Aufzeichnungen, Bekanntgaben, 
Eintragungen, Meldungen und Übermittlungen nach Abs. 1 bis 3 in elektronischer Form erfolgen. 

*) Fassung LGBl.Nr. 31/1990, 112/2016, 80/2019, 85/2020, 81/2021, 74/2023, 75/2024 

 

§ 27*) 
Gekennzeichnete Fische 

Der Fang von Fischen, die zu wissenschaftlichen oder züchterischen Zwecken gekennzeichnet sind, ist der 
Behörde zu melden. Die Meldung hat Angaben über die Markierungsart (allenfalls unter gleichzeitiger 
Übermittlung des Kennzeichens), Art, Länge und Gewicht des Fisches sowie den Tag und Ort des Fanges zu 
enthalten. 

*) Fassung LGBl.Nr. 55/2006 
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§ 28*) 

Fischsterben 

Die Berufs- und Angelfischer haben das Auftreten von Fischkrankheiten und Fischsterben unverzüglich der 
Behörde zu melden. 

*) Fassung LGBl.Nr. 112/2016 

 


